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Die Quantität. 471

das Potenzverhältniß ist der Umstand, der als Grund-
bestimmung anzusehen ist. — In der Function der geraden Linie

y = ax aber ist y/x = a ein gewöhnlicher Bruch und Quotient; diese

Function ist daher nur formell eine Function von veränderlichen
Größen, oder x und y sind hier, was a und b in a /b , sie sind nicht
in derjenigen Bestimmung, in welcher die Differential- und Integral¬
rechnung sie betrachtet." Die Functionen des ersten Grades wie die

Gleichung der geraden Linie gehören so wenig in die höhere Analysis
und den Jnfinitesimalcalcül als der Bruch a /b, der unendlich viele
Zahlwerthe durchlaufen kann, wenn nur der Exponent sich gleich bleibt.

4. Aber es ist noch eine weitere Stufe, auf der das mathematisch

Unendliche in seiner Eigenthümlichkeit hervortritt. In einer Gleichung,
worin x und y, zunächst als durch ein Potenzenverhältniß bestimmt,

gesetzt sind, sollen x und y als solche noch Quanta bedeuten; diese

Bedeutung nun geht vollends in den sogenannten unendlich kleinen
Differenzen gänzlich verloren, dx, dy sind keine Quanta mehr,

noch sollen sie solche bedeuten, sondern haben allein in ihrer Beziehung
eine Bedeutung, einen Sinn bloß als Momente. Sie sind nicht

mehr Etwas, das Etwas als Quantum genommen, nicht endliche

Differenzen; aber auch nicht Nichts, nicht die bestimmungslose Null.
Außer ihrem Verhältnisse sind sie reine Nullen, aber sie sollen nur
als Momente des Verhältnisses, als Bestimmungen des Differential-

clx
Koefficienten ^ genommen werden. In diesem Begriff des Unend¬

lichen ist das Quantum wahrhaft zu einem qualitativen Dasein voll¬

endet; es ist als wirklich unendlich gefaßt; es ist nicht nur als dieses

oder jenes Quantum aufgehoben, sondern als Quantum überhaupt.

Es bleibt aber die Quantitätsbestimmtheit als Element von

Quantis Princip, oder sie, wie man auch gesagt hat, in ihrem
ersten Begriffe." *

IV. Das quantitative Verhältniß.
1. Die Verhältnißarten. 2

Quanta verhalten sich gegen einander ganz äußerlich und gleich¬

gültig. Aber das quantitative Verhältniß hat zu seinen Seiten Quanta,

- Ebendas. S. 289.
ß 105. Zusatz. S. 217.

Ebendas. Cap. III. S. 366-380. Vgl. VI.
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